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RS OGH 1996/3/12 4Ob2026/96m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1996

Norm

ZPO §502

KO §30

KO §31

Rechtssatz

Die Revision der Beklagten ist zulässig, weil sich der Oberste Gerichtshof noch nicht mit der Frage befaßt hat, ob den

Drittschuldner eine Erkundigungsp:icht wegen einer allfälligen Konkurserö;nung über das Vermögen des Gläubigers

trifft.
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